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L37153 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Niederösterreich

L81703 Baulärm Umgebungslärm Niederösterreich

L82003 Bauordnung Niederösterreich

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

Norm

BauO NÖ 1976 §13 Abs1;

B-VG Art7 Abs1;

Rechtssatz

In § 13 Abs 1 NÖ BauO 1976 ist jede Grundabteilung als Anlass für die Abtretungsp=icht erwähnt. Eine einschränkende

Interpretation des Gesetzeswortlautes auf die Anrainer einer bestimmten ö>entlichen Verkehrs=äche vermag nicht zu

überzeugen; eine derartige Interpretation würde zur Ungleichbehandlung der Bewilligungswerber führen, deren

Grundstücke noch nicht an eine ö>entliche Verkehrs=äche grenzen und die deshalb eine Abtretungsverp=ichtung

tri>t, im Verhältnis zu jenen Bewilligungswerbern, deren Grundstücke bereits an eine ö>entliche Verkehrs=äche

grenzen. Zwingende sachliche Gründe für eine Bevorzugung der letzteren aus Anlass einer Grundabteilung vermag der

Verwaltungsgerichtshof nicht zu erkennen.
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